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Bitte achten Sie darauf, dass immer alle erforderlichen Unterlagen hochgeladen wer-
den müssen.  
Neben dem Antrag mit allen Unterschriften (bei Minderjährigen, die Unterschriften 
der Spieler und der Eltern) benötigen wir bei Neuanträgen einen Nachweis über das 
Geburtsdatum und die Schreibweise des Namens. Dies kann über die Geburtsurkun-
de, einen Auszug aus dem Stammbuch oder eine Meldebescheinigung erfolgen. Es 
ginge auch über ein Foto des Personalausweises, dieser darf aber nach dem neuen 
Gesetz nicht mehr fotokopiert werden. 
 
Bei Vereinswechseln benötigen wir immer neben dem Antrag mit allen Unterschriften 
(bei Minderjährigen, die Unterschriften der Spieler und der Eltern) auch immer den 
alten Spielerpass (Vorder- und Rückseite fotokopiert oder eingescannt) mit Abmel-
dedatum, die Abmeldebestätigung oder eine Pass-Verlustanzeige. 
 
Das beantragte Doppelspielrecht wird nicht auf dem vorläufigen Spielausweis aus-
gewiesen, sondern nur auf dem Originalpass, der Ihnen von der Passstelle zuge-
schickt wird, eingedruckt. 
 
Auch müssen auf dem eingescannten Dokument immer die Unterschriften lesbar 
sein, bitte achten Sie auch hier darauf, da der Antrag ansonsten abgelehnt wird. 
Hierzu ein kleiner Tipp: Keinen zu dünnen oder hellen Stift für die Unterschrift neh-
men, da alles bei uns in schwarz-weiß ankommt und dann ggf. nicht lesbar ist. 
 
Das Foto sollte möglichst mit einer Digitalkamera oder einem Smartphone gemacht 
werden, dadurch geschehen die wenigsten Fehler beim Hochladen. Wenn Sie das 
Foto einscannen, achten sie darauf, dass es mit einem speziellen Programm so be-
schnitten wird, dass nur das Foto hochgeladen wird und nicht eine ganze A4-Seite. 
 
Sollte bei den Pässen irgendetwas fehlen oder nicht lesbar sein, erhalten Sie in Ih-
rem Programm durch die Pass-Stelle immer die Bemerkung „Fehler komplett“ bzw. 
„Fehler Foto“, wenn das Foto nicht akzeptiert wird. In diesen Fällen wird der Pass 
erst dann ausgestellt werden, wenn die erforderlichen Unterlagen vollständig und 
lesbar im System hochgeladen sind. Sie können dann auch nur fehlende Teile zu-
sätzlich hochladen. 
 
 


